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RECHTSPRECHUNG

BGh bestätigt Freisprüche in zwei Fällen ärztlich 
assistierter Selbsttötungen

| Das Landgericht (LG) Hamburg und das LG Berlin hatten 2017 bzw. 2018 je-
weils einen angeklagten Arzt von dem Vorwurf freigesprochen, sich in den 
Jahren 2012 bzw. 2013 wegen Tötungsdelikten und unterlassener Hilfe leistung 
strafbar gemacht zu haben, weil sie Selbsttötungen unterstützt sowie Maß-
nahmen zur Rettung der bewusstlosen Suizidentinnen unterlassen hatten. 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt die Revisionen der Staatsanwaltschaft 
verworfen (Urteile vom 03.07.2019, Az.  5  StR  132/18 und 5  StR  393/18) und 
 damit die beiden freisprechenden Urteile bestätigt, die somit rechts kräftig 
sind. |

Das Verfahren vor dem LG hamburg
Nach den Feststellungen im Urteil des LG Hamburg litten die beiden mitein-
ander befreundeten, 85 und 81 Jahre alten suizidwilligen Frauen an mehreren 
nicht lebensbedrohlichen, aber ihre Lebensqualität und persönlichen Hand-
lungsmöglichkeiten zunehmend einschränkenden Krankheiten. Sie wandten 
sich an einen Sterbehilfeverein, der seine Unterstützung bei ihrer Selbsttö-
tung von der Erstattung eines neurologisch-psychiatrischen Gutachtens zu 
ihrer Einsichts- und Urteilsfähigkeit abhängig machte. Dieses erstellte der 
Angeklagte, ein Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Er hatte an der Fes-
tigkeit und Wohlerwogenheit der Suizidwünsche keine Zweifel. Auf Verlangen 
der beiden Frauen wohnte der Angeklagte der Einnahme der tödlich wirken-
den Medikamente bei und unterließ es auf ihren ausdrücklichen Wunsch, 
nach Eintritt ihrer Bewusstlosigkeit Rettungsmaßnahmen einzuleiten. 

Das LG Hamburg hat den angeklagten Arzt aus rechtlichen und tatsächlichen 
Gründen freigesprochen (Urteil vom 08.11.2017, Az. 619 KLs 7/16). Beide Frau-
en hätten die alleinige Tatherrschaft über die Herbeiführung ihres Todes ge-
habt. Der Angeklagte sei aufgrund der ihm bekannten Freiverantwortlichkeit 
der Suizide auch nicht zu ihrer Rettung verpflichtet gewesen. Anhaltspunkte 
für eine nach Einnahme der Medikamente eingetretene Änderung des  Willens 
der beiden Frauen konnte das LG nicht feststellen.

Das Verfahren vor dem LG Berlin
Gemäß den Feststellungen im Urteil des LG Berlin hatte der Angeklagte als 
Hausarzt einer Patientin Zugang zu einem in hoher Dosierung tödlich wir-
kenden Medikament verschafft. Die 44-jährige Frau litt seit ihrer Jugend an 
einer nicht lebensbedrohlichen, aber starke krampfartige Schmerzen verur-
sachenden Erkrankung und hatte den Angeklagten – nachdem sie bereits 
mehrere Selbsttötungsversuche unternommen hatte – um Hilfe beim Ster-
ben gebeten. Der Angeklagte betreute die nach Einnahme des Medikaments 
Bewusstlose – wie von ihr zuvor gewünscht – während ihres zweieinhalb Tage 
dauernden Sterbens. Hilfe zur Rettung ihres Lebens leistete er nicht. 
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Das LG Berlin hat den angeklagten Arzt aus rechtlichen Gründen freigespro
chen (Urteil vom 08.08.2018, Az. (502 KLs) 234 Js 339/13 (1/17). Die Bereitstel
lung der Medikamente stelle sich als straflose Beihilfe zur eigenverantwort
lichen Selbsttötung dar. Zu Rettungsbemühungen nach Eintritt der Bewusst
losigkeit sei er nicht verpflichtet gewesen. Denn die freiverantwortliche Aus
übung des Selbstbestimmungsrechts der Verstorbenen habe eine Pflicht des 
Angeklagten zur Abwendung ihres Todes entfallen lassen.

Die entscheidung des BGh
Nach Ansicht des BGH haben die Landgerichte in beiden Fällen rechtsfehler
frei keine Umstände festgestellt, die die Eigenverantwortlichkeit der Suizi
dentinnen eingeschränkt hätten. Deren Sterbewünsche beruhten vielmehr 
auf einer im Laufe der Zeit entwickelten, bilanzierenden „Lebensmüdigkeit“ 
und waren nicht Ergebnis psychischer Störungen. Eine strafrechtliche Ver
antwortlichkeit der angeklagten Ärzte für ihre im Vorfeld geleisteten Beiträge 
zu den Suiziden hätte jedoch vorausgesetzt, dass die Frauen nicht in der Lage 
waren, einen freiverantwortlichen Selbsttötungswillen zu bilden. 

Beide Angeklagte waren nach Eintritt der Bewusstlosigkeit der Suizidentin
nen auch nicht zur Rettung ihrer Leben verpflichtet: 

�� Der Angeklagte des Hamburger Verfahrens hatte schon nicht die ärztliche 
Behandlung der beiden sterbewilligen Frauen übernommen, was ihn zu 
lebensrettenden Maßnahmen hätte verpflichten können. Auch die Erstel
lung des seitens des Sterbehilfevereins für die Erbringung der Suizidhilfe 
geforderten Gutachtens sowie die vereinbarte Sterbebegleitung begründe
ten keine Schutzpflicht für deren Leben. 

�� Der Angeklagte im Berliner Verfahren war durch die Ausübung des Selbst
bestimmungsrechts der später Verstorbenen von der aufgrund seiner 
Stellung als behandelnder Hausarzt grundsätzlich bestehenden Pflicht zur 
Rettung des Lebens seiner Patientin entbunden.

Eine in Unglücksfällen jedermann obliegende Hilfspflicht nach § 323c Straf
gesetzbuch (StGB) (unterlassene Hilfeleistung) wurde nicht in strafbarer Wei
se verletzt. Da die Suizide, wie die Angeklagten wussten, sich jeweils als Ver
wirklichung des Selbstbestimmungsrechts der sterbewilligen Frauen dar
stellten, waren Rettungsmaßnahmen entgegen deren Willen nicht geboten.

Am Straftatbestand der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung (§ 217 
StGB) war das Verhalten der Angeklagten wegen des strafrechtlichen Rück
wirkungsverbots nicht zu messen, da dieser zur Zeit der Suizide noch nicht in 
Kraft war. Details zu § 217 StGB im CB 12/2015, Seite 1.

MeRKe | Dass die angeklagten Ärzte mit der jeweiligen Leistung von Hilfe zur 
Selbsttötung möglicherweise ärztliche Berufspflichten verletzt haben, ist für die 
Strafbarkeit ihres Verhaltens im Ergebnis für den BGH nicht von Relevanz. Ins
besondere hierauf zielte jedoch die Kritik an dem Urteil durch den Marburger 
Bund ab, online zu lesen unter dem Shortlink ogy.de/6y6l.
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